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der B~iiagen zu den stenogrJphisrhen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebu:lgsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl.: 50. 472/2-A/73 

Anfragebeantwortungen; 

l1ie.:;,:.;. Schri ftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. FIEDLER und Genossen vom 
19. Dezember 1972; 

(l'Ir. l026/J) 

AltFRA GEBEANT\rJORTUNG 

f-1:'- / A. B. 
~ . 
ZU ""0:1.1- / J. 
P .. 1 8. Jan 1971 ras. an .. ' ... .. - ........... _--. 

In Beantirwrtung der von den Abgeordneten Dr. FIEDLER 

und Genossen am 19.12.1972 eingebrachten AnfrageNr. 1026/J-

,1TR/1972, betreffend eine in der ORF-Sendung "Der \.-latschen­

mann!! vom 10.12.1972 gegebene Darstellung der Vorgangmveise 

der Bundespolizeidirektion wien bei der Verhängung von Straf­

verfügungen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu. Frags:_.1.) :. "Entspricht die Auskunft des Polizeijuristen 
den Tatsachen?" 

Der Polizei beamte (Polizeikommissär Dr~ JA~TKOVSKY) hat dem 

Beschuldigten i.m gegenständlj.chen Verwaltungsstrafverfahren, 

Dr. RoW.) auf dessen telefonische Anfrage und weiters der 

persönlich vorsprechenden Gattin des Beschuldigten erklärt, 

daß er den bestehenden Dienstam'J'eisungel1 gemäß handle, wenn 

er Personen, die die über sie v-erhängte Organstrafverfügung 

nicht mit dem vorgesehenen Originalerlagschein einzahlen, 

mittels Strafverfügung bestrafeo 

Dj.8 Ausl:unft des Polizeibeamten wurde daher in der ORF­

Sendung liDer \.Jatschenmarill" am 10.12.1972 richtig zitiert. 

§ .,;.b"'rage 2.): !lAuf vIelehe Rechtsgrundlage stützt sich eine 
.. Vervlaltungsstrafe wegen Nichteinhaltens eines 

bestimmten Zahlungsmodus?1I 

Die Bestrafu.ng der Personen in einem Verwaltungsstraf­

verfal-t ... ren, die die über sie verhängten Organstrafverfügungen 

nici:lt -- 1vie vorgesehen - mit dem Originalerlagschein ein­

zahlen, stützt sich auf § 50 Absätze 2 und 6 des Verwaltungs-
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strafgesetzes 1950 :Ln der Fassung der Novelle 1971, BGB1.N'r .. 275. 
§ 50 Absatz 2-YStG lautet~ 
"Die Behörde kann die Organe ermächtigen, bei bestiIIl1nten 

Verwaltungsübertretungen anstelle der Einhebung eines Geldbe­
trages einen zur postalischen Einzahlung des Strafbetrages 
geeignete~ Beleg dem Täter zu übergeben oder, wenn dieser am 
Tatort nicht anwesend ist, am Tatort zu hinterlassen". 

Absatz 6 der vorgenannten Gesetzesstelle führt u.a. aus: 
If ~ ,. o. ~ Die Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges 

(Absatz 2) binnen einer Frist von 2 Wochen gilt als Ver~vei':" 
gerung der Zahlung des S'brafbetrages j .4" * • 11. 

De.rau.s ergibt sich, daß nu.r Zahlungen, die mittels des 
Originalerlagscheines innerhalb der gesetzlich vorgesehenen 
Frist von 2 wochen erfolgen, 3chuldbefreiend sind. Hingegen 
gilt die ünterlassung der Einzahlung mittels des Origj.nalbe­
leges als Verweigerung der Zahlung des StraIoetrages. 

Die Bundespolizeidirekt.ion \-lien hat sich daher bei der 
Behandlung des gegenständlichen Falles an das Verv':altungs­
strafgesetz 1950 in der derzeit geltenden Fassung gehalten. 

_Z_u;.....;.F;...;:r;;;..a;;;._,:..I.s..;;..e..-::;3;...;:~.h '!vlelche Gründe sind dafür maßgebend, daß eine 
Einzahlung auf dem beschriebenen weg nicht mög­
lich ist und somit nur Zahlscheine, nicht aber 
Bankan1lleisungen oder andere D'ber'ii-misungen von 
der EDV-Anla.ge bei der Polizei angenommen werd.en?" 

liie zu muß zunächst darauf hingewiesen 'verden, daß das Ge­
setz diese Vo.!'gangsweise vorschreibt. Davon abgesehen 'Vläre ein 
anderes Vorgehen auch aus technischen Gründen nicht möglich. 
Die Erlagscheine, die im \Jege der Posteinge zahlt werden, werden 
in der Österreichischen Postsparkasse durch einen Belegleser 
automatisch gelesen und auf einem Magnetband aufgezeichnet. 
Dieses Magnetband \'v"5.rd von der Postsparkasse der Bundespolizei­
direktion Wien zur Verfügang gestellt. Es wird bei der EDV-An­
lage der Bundespolizeidirektion Wien zum Vergleichen der er­
ste.'l,teten Anzeigen rui t den eingelangten Zahlungen ver\·.rendet .• 
Jene O:cganstrafverfügungen, die nicht innerhalb der vorgesehenen 
Frist von 2 wochen (zuzüglich einer Frist für den Postlauf) 
mittels den Originalerlagscheines bezahlt werden, 1>[erden von 
der EDV-Anlage der Bundespolizeidirektion Wien ausgewiesen. 

" 
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Dies hat im Sinne des Gesetzes die Ei.nleitung von Ver\'laltungs­

strafverfahren zur Folge. 

Laut Auskunft der Österreichischen Postsparkasse tst der 

von diesem Institut ver'l'lendete automatische Belegleser nicht 

imstande, andere Belege als die Originalerlagscheine automa­

tisch zu lesen. Die anderen Belege müssen ö,aher auch anders be­

handel t "Terden und können nicht auf das I"Iagnetband., daß der 

Bundespolizeidirektion Wien zur Verfü,gu.ng gestellt i'iird, au.fge­

nommen vmrden .. 

Zu Frage 4.): "Welche Maßnahmen \verden Sie ergreifen, UD ähn­
liche Vorkommnisse in Hink'.luft auszuschalten?!t 

Die Bundespolizeidirektion Wien hc::iJ bereits mehrmals in 

Presse- und Rundfun.1<::"'.rerlautbarungen cl.arauf hil'J.ge1..,ie~le!:L; daß 

nur die Originalerlagscheine zur Bezahlung der verhängten 

Organstrafbeträge verwendet \.ferden können. 

Auch auf den den Falu:zeuglenkern übergebenen oder an. den 

vorschriftswidrig abgestel1teI1Fab.rz~ugen hinterlassenen Erlag­

scheinen wj.rd zweifach (auf der Rückseite des Empfangscheines 

und in der - früher beigelegten, nunmehr auf der H.ückseite des 

Erlagscheines gedruckten - Belehrung) darauf aufmerksan ge­

macht. 

Die Bundespolizeidirektion Wien. wird darüb8rhinaus in 

den nächsten Tagen alle in \-lien tätigen Geldinstitute schri ft­

lieh ersuchen, die von :i.hren Kunden überge-Denen Orig:Lnalerla.g­

scheine und keinesfalls Girobelege zur Übervleisung des ver­

hängten Strafbetrages zu verwenden. 

/",' . 

;·5. Jänner 1973 
./ 
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